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Bankverbindung: 
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IBAN  
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Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit der  

Buslinie 89 

Für Besucher mit Behinderungen 
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Parkplatz in der Braustraße. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 
unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 
 

 
Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH 
Dohnanyistraße 28 
04103 Leipzig 
- per E-Mail:  - 
 
 
Nachrichtlich per E-Mail: 
Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 
Landratsamt Landkreis Nordsachsen 
 
 

Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Taucha 
Beteiligung der Raumordnungsbehörde nach § 4 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 5. Juli 2023, Ihr Zeichen: 2021215.65 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung der Landesdirektion Sachsen, Referat Raum-
ordnung, Stadtentwicklung an dem o. g. Verfahren. Nach Prüfung des Sach-
verhalts anhand der uns vorliegenden Entwurfsunterlagen gibt die Raumord-
nungsbehörde folgende 

raumordnerische Stellungnahme ab: 

Die Planung steht für die meisten Änderungsbereiche des Flächennut-

zungsplans in Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung1. 

Für den Änderungsbereich 17 werden kritische raumordnerische Hin-
weise gegeben. Z 3.2.2 RPl L-WS sollte im Flächennutzungsplan hinrei-
chend dargestellt werden (siehe 3. Raumordnerische Bewertung). 

Für den Änderungsbereich 43 kann derzeit eine Vereinbarkeit mit den 
Erfordernissen der Raumordnung nicht bestätigt werden. Änderungs-
bereich 43 steht in Konflikt mit Zielfestlegungen im Bereich Handel des 
Landesentwicklungsplans des Freistaates Sachsen (siehe 3. Raumord-
nerische Bewertung). 

Wir bitten um Beachtung der fachlichen Hinweise anderer Fachreferate der 
Landesdirektion Sachsen in diesem Schreiben. 

 

                                                
1 Beurteilungsmaßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Das sind gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in Aufstellung befindliche Ziele). 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Durchwahl 
Telefon 
Telefax  

Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
L34-2417/266/2 

Leipzig, 
31. August 2023 
 

https://www.lds.sachsen.de/kontakt
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
http://www.mach-was-wichtiges.de/
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Begründung 

1. Sachverhalt 

Städtebauliche Erfordernisse und die sich daraus ergebenden Veränderungen für eine 
zeitgemäße Stadtentwicklungsplanung machen ein 3. Änderungs- und Ergänzungsver-
fahren des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Taucha notwendig, das hinsichtlich 
seines Umfanges und seiner Komplexität einer Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes entspricht. Damit werden als Resultat im neuen Flächennutzungsplan die Per-
spektiven für eine den zukünftigen Anforderungen entsprechende Entwicklung der 
Stadt der kommenden 10 bis 15 Jahre aufgezeigt. 

2. Rechtliche Grundlagen  

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf folgenden Grundlagen geprüft: 

 Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013) vom 12. Juli 2013, verbind-
lich seit 31. August 2013, 

 Regionalplan Leipzig-Westsachsen (RPI L-WS), verbindlich seit 16. Dezember 
2021. 

3. Raumordnerische Bewertung 

Im Folgenden wird einzeln nur auf die Änderungsbereiche eingegangen, zu denen Hin-
weise gegeben werden oder für die sich Konflikte mit Erfordernissen der Raumordnung 
ergeben: 

Änderungsbereich 17 (Korridor B 87n) 

Der ursprünglich dargestellte Untersuchungskorridor zum innerörtlichen Verlauf der 
B 87n, Abschnitt Leipzig (A 14)–Eilenburg wurde ohne Begründung herausgenommen. 
Stattdessen wurde eine Liniensignatur als „nachrichtliche Übernahme B 87n“ darge-
stellt. Dies wird unter Verweis auf Z 3.2.2 RPl L-WS sehr kritisch gesehen, es gilt: „das 
„Straßenbauvorhaben B 87n, Leipzig (A 14)–Landesgrenze Sachsen/Brandenburg“ ist 
als leistungsfähige Verkehrsverbindung schnellstmöglich zu realisieren. Dazu ist im 
Abschnitt zwischen Leipzig (A 14) und Eilenburg eine Bündelung mit vorhandenen 
Trassen der Verkehrsinfrastruktur anzustreben.“ 

Mit der vorgesehenen Planänderung werden die räumlichen Optionen für die weiterfüh-
renden Planungen zumindest stark eingeschränkt.  

Der künftige Trassenverlauf der B 87n durch die Stadt Taucha hat eine besondere Be-
deutung als „Weichenstellung“ für den weiteren Verlauf der Straßenplanung Richtung 
Eilenburg: „…im weiteren Verfahren ist durch die Fachplanung ein Variantenvergleich, 
insbesondere hinsichtlich der Entlastung von Taucha, durchzuführen. Dabei ist auch 
eine bahnparallele Variante (mit einer Tunnellösung als Untervariante) zu prüfen. Für 
die Trassenfindung zur B 87n zwischen der Autobahn A 14 und der Bundesstraße 
B 107 bei Eilenburg wird regionalplanerisch eine Linienführung nördlich der bestehen-
den Bundesstraße B 87 bevorzugt. Für die besondere Eignung dieses Raums sprechen 
sowohl Aspekte der Raum- und Siedlungs- sowie der Freiraumstruktur wie 
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 Schutz der Parthenaue wegen ihrer Bedeutung für Naturschutz und Land-
schaftspflege, 

 Schutz eines für die landschaftsbezogene Erholung bedeutsamen Raums im 
Bereich des Vorranggebiets Arten- und Biotopschutz Parthenaue und des öst-
lich angrenzenden Bereichs der Taucha-Eilenburger Endmoränenlandschaft und 

 Vermeidung der Zerschneidung unzerschnittener verkehrsarmer Räume wie der 
Taucha-Eilenburger Endmoränenlandschaft. 

Zudem besteht die Möglichkeit zur Umsetzung des raumordnerischen Prinzips zur Bün-
delung von Verkehrswegen.“ 

Derzeit wird das Raumordnungsverfahren (ROV) für das Vorhaben „B 87n, Leipzig 
(A 14) bis Eilenburg (VKE 328.1)“ vorbereitet. In diesem Zuge wurde auch die Stadt 
Taucha durch die Landesdirektion Sachsen als Raumordnungsbehörde mit Schreiben 
vom 25. September 2020 (Schriftliche Abfrage öffentlicher Stellen zum Untersuchungs-
rahmen, zum Inhalt und zur Gliederung der Verfahrensunterlagen für das Raumord-
nungsverfahren) beteiligt. Der Bebauungsplan befindet sich entsprechend der mit o. g. 
Schreiben übersandten Tischvorlage innerhalb des vertieft zu untersuchenden Be-
standskorridors. Aufgrund der räumlichen Lage des Änderungsbereiches 17 als „Eng-
stelle“ zwischen Zwangspunkten wie der Bahnlinie und bebautem Gelände würde eine 
raum- und umweltverträgliche Trassenfindung innerhalb dieser Linienführung absehbar 
beeinträchtigt oder unter Umständen unmöglich gemacht, was sich auf die Realisie-
rungsmöglichkeit des Gesamtvorhabens auswirken könnte.  

Die Planungen der B 87n sind ebenfalls durch die Änderungsbereiche 43 und 49 be-
troffen. Auch hier sind Konflikte unbedingt zu vermeiden.  

Der Korridor sollte daher wieder mit dargestellt werden, um entsprechend Z 3.2.2 RPl L-
WS beplant zu werden. Da die Linienführung der B 87 n noch nicht bestimmt wurde, 
sollte die Liniendarstellung entsprechend herausgenommen werden.  

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH als Vorhabenträgerin des 
Straßenbauvorhabens sollte unbedingt am Bebauungsplanverfahren beteiligt und deren 
Stellungnahme entsprechend berücksichtigt werden (siehe Aktenvermerk BCE vom 
6. April 2023 zum Gesprächstermin 3. April 2023 bzgl. 3. Änderung FNP Taucha). 

Änderungsbereich 43 (Anpassung an Bebauungsplan Nr. 65) 

Zum Änderungsbereich 43 verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 65 „Neubau Ärztehaus und Erweiterung vorhandener Handels-
standort Graßdorfer Straße“ vom 17. Dezember 2021, die weiterhin Gültigkeit besitzt. In 
dieser Stellungnahme wurde Folgendes festgestellt: „Hinsichtlich der geplanten Ver-
kaufsflächenerweiterung kann eine Anpassung an die Ziele der Raumordnung nicht 
bestätigt werden. Darüber hinaus sind im Hinblick auf die Planung der B 87n Konflikte 
mit Erfordernissen der Raumordnung möglich.“ Wie in der Beratung zur 3. Änderung 
des FNP am 3. April 2023 angesprochen, wäre es möglich, das geplante Baugebiet als 
gewerbliche Baufläche im FNP darzustellen. 

Die Planungen der B 87n sind ebenfalls durch den Änderungsbereich 43 betroffen (sie-
he Ausführungen zum Änderungsbereich 17). Konflikte sind unbedingt zu vermeiden. 
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4. Raumordnungskataster 

Bitte informieren Sie uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen Ihrer 
Mitteilungs- und Auskunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPlG2. 

Fachliche Hinweise anderer Fachreferate der Landesdirektion: 

Referat 42 – Oberflächenwasser, Hochwasserschutz 

Stadt Taucha, Begründung zur 3. Änderung und Ergänzung des Flächennutzungspla-
nes (Entwurf 12/2022), 3. erneute Auslegung (11.03.2020) 

Das Referat 42 L wurde zur Abgabe einer Stellungnahme zur 3. Änderung und Ergän-
zung des Flächennutzungsplanes der Stadt Taucha gebeten. 

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen ergehen folgende Hinweise: 

Im Änderungsbereich 31 soll die gemischte Baufläche in ein gewerbliche und Wohn-
baufläche geändert werden. Die Wohnbaufläche reicht bis an den Steinbruchsee heran. 
Bei der Bebauung ist der gemäß § 24 SächsWG gültige Gewässerrandstreifen einzu-
halten. Gleiches gilt für den Änderungsbereich 48, bei welchem eine Grünfläche in eine 
Wohnbaufläche umgewandelt werden soll. Auch hier hat die Planung unter Berücksich-
tigung des § 24 SächsWG zu erfolgen. 

Grundsätzlich sind Fließgewässer beziehungsweise Fließgewässerabschnitte mit ihren 
Ufer- und Auenbereichen sowie ökologisch wertvolle Uferbereiche von Standgewässern 
in ihren Biotop- und natürlichen Verbundfunktionen zu erhalten und von jeglicher Be-
bauung und Verbauung freizuhalten. 

Notwendige Maßnahmen am Gewässer sollen so geplant und durchgeführt werden, 
dass sie die Lebensraum- und Biotopverbundfunktionen des jeweiligen Fließgewässers 
und seiner Auen in ihrer Gesamtheit nicht beeinträchtigen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Gewässer temporär trockenfallen, was auf Grund von Klimaprognosen in den 
nächsten Jahren verstärkt auftreten kann. Dies ändert nichts am Gewässerstatus und 
der Umsetzungspflicht der gesetzlich vorgegebenen Entwicklungsziele gemäß WRRL. 

Bezüglich der Flächenfreihaltung von Bebauungen in nach § 72 Absatz 2 Satz 2 
SächsWG festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind diese nachträglich in die 
„Übersichtskarte Schutzgebiete“, Plan-/Anlage-Nr.: B-1 aufzunehmen und detailliert 
darzustellen. Grundlage für die Ausweisung der festgesetzten Überschwemmungsge-

                                                
2 § 18 Abs. 1 SächsLPlG: „Die öffentlichen Stellen und die Personen des Privatrechts nach § 4 
Absatz 1 Satz 2 des Raumordnungsgesetzes sind verpflichtet, der Raumordnungsbehörde un-
aufgefordert die von ihnen beabsichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen un-
verzüglich zur Führung des Raumordnungskatasters mitzuteilen sowie unverzüglich über we-
sentliche Änderungen zu informieren. Die Gemeinden informieren die Raumordnungsbehörde 
bei Wirksamwerden der Flächennutzungspläne und bei Inkrafttreten der Bebauungspläne über 
deren Inhalt und deren räumlichen Geltungsbereich. Behörden sind darüber hinaus verpflichtet, 
der Raumordnungsbehörde die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangten 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unverzüglich mitzuteilen.“. 



 

 
Seite 5 von 7 
 

biete sind Hochwasser mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren 
(HQ100). 

Hochwassergefährdete Bereiche bei Starkniederschlägen werden durch das HQ100 
nicht abgebildet. 

Hinweis: Diese Stellungnahme wurde auf Grundlage der derzeitigen Informationen 
erstellt, die mit der zur Verfügung gestellten Unterlage übermittelt wurden, ersetzt nicht 
eine eventuell erforderliche Anhörung im Genehmigungsverfahren.  

Allgemeiner Hinweis da NEU: 

1. ARGE BAU, 26. November 2018 - Handlungsempfehlungen zur Hochwasservorsor-
ge und zum Hochwasserschutz in der Raumordnungs- und in der Bauleitplanung 
sowie bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben 

2. BBSR - Veröffentlichungen - Hochwasserschutzfibel (bund.de) 

Referat 43 – Abfall, Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser 

Zuständige Behörde als Träger öffentlicher Belange für den Bereich Abfall, Altlasten, 
Bodenschutz ist das Landratsamt Nordsachsen. 

Die Landesdirektion Sachsen, Referat L43 ist zuständige Behörde nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
und 7 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 
über Zuständigkeiten bei der Durchführung von Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- 
und Bodenschutzrechts (SächsKrWBodSchZuVO) vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. 
S. 573) für die Wahrnehmung der Aufgaben zum Vollzug von § 34m § 35 Abs. 2 und 3, 
§ 36 Abs. 3 und 4, § 37, § 39 Abs. 2, § 40 Abs. 1–3 und 5, § 41 Abs. 1 und § 44 Abs. 2 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie der Deponieverordnung (DepV). 

Sachgebiet Deponien 

Die Teilstellungnahme des Referats 43 in der Stellungnahme der LDS vom 25. Mai 
2020 wurde umgesetzt. 

Die sich in Zuständigkeit der LDS, Referat 43 befindlichen Deponien  

- DK 0 Boden- und Bauschuttdeponie Taucha Wachberg 
- DK I Boden- und Bauschuttdeponie Taucha Südfeld 

sind von den unter den Punkten 5 sowie 8.5 (Tabelle 8) dargestellten Änderungen des 
FNP nicht betroffen. 

Folgender Hinweis ist gemäß aktuellem Stand (Änderung zum Stand 2020) erforderlich: 

DK I Boden- und Bauschuttdeponie Taucha Südfeld (Fläche Haupt- und RBP Nr. 
6002); Betreiber: Fa. Rösl Entsorgung GmbH Co. & KG 
Zwischenzeitlich erfolgte durch das Sächsische Oberbergamt mit Protokoll vom 
1. August 2022 die Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht zum 28. Juli 2022 
sowie die Bestätigung der Umsetzung des Abschlussbetriebsplanes. 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmwsb/verschiedene-themen/2022/hochwasserschutzfibel.html
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Insofern unterliegt dieser Bereich nunmehr vollständig dem Abfallrecht im Rahmen der 
Planfeststellung für die Deponie DK I Boden-und Bauschuttdeponie Taucha-Südfeld 
und damit der Überwachung durch die Landesdirektion Sachsen. 

Sachgebiet Altlasten/Bodenschutz 

Der Änderungsbereich 49 des FNP der Stadt Taucha (Entwurf 12/2022) betrifft die in 
Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen liegende Altlast AKZ 74 201 062 Fell- und 
Pelzzurichterei. Diese ist im Sächsischen Altlastenkataster mit dem Bearbeitungsstand 
Orientierende Untersuchung abgeschlossen, Handlungsbedarf Belassen registriert. Das 
entsprechende Grundstück wurde seit Beginn des 20. Jhd. industriell genutzt. Zuerst 
wurde am Standort ein Emaillier- und Radiumwerk betrieben, ab ca. 1922 kam es zum 
Umbau zu einer Rauchwarenzurichterei und -Färberei. Diese wurde ab ca. 1973–1975 
in die VEB Favorit zur Herstellung von Campingzelten umgewandelt. Im Rahmen der 
Orientierenden Untersuchung wurden geringe Belastungen des Boden mit 
branchentypischen Schadstoffen festgestellt. Eine Gefährdung von Schutzgütern 
konnte aufgrund der damaligen Nutzung nicht abgeleitet werden. Bei einer 
Nutzungänderung ist eine Neubewertung der Gefährdungssituation durchzuführen.  

Laut Erläuterung zum Änderungsbereich 49 befindet sich der Bebauungsplan 
„Westvorstadt“ im Verfahren. Hierbei ist auch die Altlast AKZ 74 201 062 entsprechend 
zu berücksichtigen. Dabei sollte auch darauf hingewiesen werden, dass bei konkreten 
Eingriffen in den Boden ggf. mit Bodenbelastungen zurechnen ist. Die Landesdirektion 
Sachsen ist als zuständige Bodenschutzbehörde in das Verfahren einzubeziehen.  

Weiterhin befinden sich Altlasten in Zuständigkeit der Unteren Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Nordsachsen im Bereich des FNP, diese wurden von uns nicht 
geprüft. 

Im Rahmen der weiteren Planung sind alle Belange des Bodenschutzes, wie gesetzlich 
vorgegeben, zu berücksichtigen, zu bewerten und umsetzen (zum Beispiel Stand Ist/ 
Plan/ Ausgleich). Dabei sind unter anderem die Grundlagen zur Planung und 
Umsetzung des baubegleitenden Bodenschutzes der DIN 19639 zu beachten.  

Insbesondere sollte, sofern die Erkenntnisse zu altlastverdächtigen Flächen nicht 
entgegenstehen, auf eine möglichst umfangreiche Entsiegelung von Flächen hingewirkt 
werden. Bei der Entsiegelung sind die im Raum Taucha natürlich anstehenden 
Bodenhorizonte herzustellen. Bei der Herstellung von durchwurzelbaren 
Bodenschichten sind die §§ 6–8 der ab 1. August 2023 geltenden novellierten Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten.  

Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass bei der Inanspruchnahme von unbefestigten 
Flächen im Plangebiet die natürlichen Bodenfunktionen nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen sind. Schädliche Bodenveränderungen wie zum Beispiel 
Verdichtungen durch Baumaßnahmen sind zu vermeiden. So ist bspw. bei den 
zukünftigen Baumaßnahmen die Flächeninanspruchnahme minimal zu halten und 
Fahrzeugbewegungen auf Baustraßen zu beschränken. Weiterhin ist der Verlust der 
ursprünglichen Bodenfunktionen durch Versiegelung von Flächen an anderer Stelle 
vorzugsweise durch Entsiegelung und andere bodenspezifische Ausgleichs-/ 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Hierbei wird auf den § 4 zur Vorsorgeanforderung 
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der ab 1. August 2023 geltenden novellierten Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) verwiesen. 

Die Referate/Sachgebiete 41L – Siedlungswasserwirtschaft, 46L – Wasserrechtliche 
Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz sowie 47 – Bergbau, Bergbaufolgen, 
Grundwasser geben Fehlmeldung. 

Das Sachgebiet 44L – Immissionsschutz verweist auf die Zuständigkeit der unteren 
Immissionsschutzbehörde und Sachgebiet 45L – Naturschutz, Landschaftspflege auf 
die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sachbearbeiterin 

                                                
3 Dieses Schreiben wurde elektronisch schlussgezeichnet und wird gem. Ziff. 31 d) S. 3 VwV 
Dienstordnung ohne eigenhändige Unterschrift versandt, da kein Schriftformerfordernis besteht. 




